
   
 

 

 

 

Musikschule 

  

  ANMELDEBOGEN 

zum Musikunterricht an der Musikschule der Stadt Ennepetal  
 
Schülerin / Schüler 

Name:         

Vorname:         

Geburtsdatum:         

Gewünschtes Instrument:         Leihinstrument   ja      nein 

Schule/Kindergarten:  Klasse:        

 
  Unterricht    (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
Erwachsene 

 Kinder und  
 Jugendliche 

 
 Unterrichtsart 

 
       Unterrichtsdauer/ -einheit 

     Musikwichtel 2. bis 4. Lebensjahr)                   60 Minuten  

   Musikalische Früherziehung (4. bis 6. Lebensjahr)      60 Minuten  

   Gruppenunterricht (3 bis 5 Schüler)      45 Minuten  

   Gruppenunterricht (2 Schüler)      45 Minuten  

   Einzelunterricht        30 Minuten  

   Einzelunterricht       45 Minuten  

  
                     Erziehungsberechtigte(r)  

Name:         

Vorname:         

Anschrift:         

Telefon:         

Beruf:         

 
 

Höhe des Familieneinkommens (bitte ankreuzen und Einkommensnachweis beifügen)  
        
  Stufe I bis  50.000,- €  

  Stufe II über  50.000,- €    (Einkommensnachweis nicht erforderlich) 
 

(bitte ankreuzen) 

 Die Gebührensatzung (gültig ab Januar 2018) habe ich zur Kenntnis genommen. 
   Ich bin damit einverstanden, dass meine Adressdaten an den Förderverein der Musikschule weiter                                                               

       gegeben werden. 
 
  

  

Ort, Datum                                                                   Unterschrift  
                           (bei Kindern und Jugendlichen: des Erziehungsberechtigten)  

 
         Beachten Sie bitte die Möglichkeit der Lastschriftermächtigung; Informationen siehe Rückseite

 
 
 
Stadt Ennepetal 
Die Bürgermeisterin 
Postfach 1543 
58244 Ennepetal 

Verwaltungsgebäude 
Bismarckstr. 21 
58256 Ennepetal 

 Musik. Leiter der Musikschule: 
Kai Stubenvoll 

 02333/979-209 

Auskunft erteilt: 
Susanne Noeckel 

 02333/979-210 

 



 

 

 

Einzugsermächtigung 
 
Gläubiger – ID:     D E 2 1 Z Z Z 0 0 0 0 0 0 4 5 4 7 2  
 
Mandatsreferenz (Kassenkonto):   ____________________ 
 

Ich ermächtige die Stadt Ennepetal widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Last-
schrift von meinem Konto einzuziehen. 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
 

Ich ermächtige die Stadt Ennepetal, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadt Ennepetal auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 

       
____________________________________________ 

  Name (Kontoinhaber) 

 

        
  ____________________________________________ 

  Straße und Hausnummer 
 

        
  ____________________________________________ 

  Postleitzahl und Ort 

   
 

  ____________________________________________      __________________  

  Kreditinstitut (Name)         (BIC/SWIFT) 
 
 

        
  ____________________________________________ 

  D E_ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ 
  IBAN 
 
     
  ____________________________________________ 
  Datum, Ort und Unterschrift 

 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich die Stadt Ennepetal über den Einzug in dieser Ver-
fahrensart unterrichten. 

 
 

            



 

 

 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und 
eines SEPA-Lastschriftmandats nach Verordnung (EU) Nr. 260/2012 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die Teilnahme am Lastschriftverfahren wird Ihnen die Zahlung 

 der Grundsteuer und anderer grundstücksbezogener Abgaben sowie der Hundesteuer 
 der Gewerbesteuer - der Vergnügungssteuer und  
 weiterer Verwaltungsgebühren und Abgaben  

wesentlich erleichtert. 
 
Die Teilnahme am Lastschriftverfahren ist freiwillig. Die zu leistenden Abgaben werden frühestens am Fällig-
keitstermin von Ihrem Konto abgebucht. 
 
lhre Vorteile: 

 Sie zahlen immer den richtigen Betrag, auch wenn sich die Höhe der Abgaben ändert. 
 Sie sparen sich das Überweisen der Forderungen. 
 Alle Zahlungen erfolgen pünktlich. Mahnungen mit zusätzlichen Gebühren und Säumniszuschlägen ent-

fallen.  
 

Im Zusammenhang mit der Schaffung eines einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraumes (SEPA) 
kommt es auch zu Änderungen beim Lastschriftverfahren. 
 
Sie können weiterhin jeder Abbuchung widersprechen. Die Frist, in der Sie von Ihrem Geldinstitut Widergutschrift 
des abgebuchten Betrages verlangen können, beträgt jetzt acht Wochen. 
 
Was müssen Sie tun? 
 
Bitte füllen Sie die Einzugsermächtigung/das SEPA-Lastschriftmandat auf der Vorderseite aus und schicken Sie 
das unterschriebene Formular im Original an die Stadt Ennepetal zurück. 
 
Beachten Sie bitte Folgendes: 
 

 Entstehen der Stadtkasse im Rahmen des Lastschriftverfahrens Kosten, die Sie zu vertreten haben, weil 
z.B. eine Lastschrift mangels Deckung nicht eingelöst werden konnte, so sind diese Kosten von Ihnen zu 
tragen. 

 Das Mandat gilt nur für das angegebene Kassenzeichen. 

 Haben Sie aufgrund mehrerer Zahlungsverpflichtungen mehrere Kassenzeichen, dann ist für jedes Kas-
senzeichen ein eigenes Mandat auszufüllen. 

 
Bei einer Änderung des Kassenzeichens, welches lhnen per Bescheid mitgeteilt wird, wird die bestehende Er-
mächtigung nicht übernommen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Stadtkasse 
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